
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr  
Gültige Fassung:  

1.​ Der Verein trägt den Namen „Junge Europäer – Junge Europäische Föderalisten 
Nordrhein-Westfalen e.V.“ und kann mit „JEF NRW“ abgekürzt werden. 

2.​ Die JEF NRW ist der Jugendverband der „Europa‐Union Nordrhein‐Westfalen 
e.V.“ (Europa‐Union NRW). Das Verhältnis der JEF NRW zur Europa‐Union NRW 
wird durch ein gesondertes Abkommen geregelt. 

3.​ Die JEF NRW ist der nordrhein‐westfälische Landesverband der „Jungen 
Europäischen Föderalisten Deutschland e.V.“ (JEF Deutschland) und direktes 
Mitglied der „JEF Europe“. 

4.​ Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen. 
5.​ Sitz des Vereins ist Dortmund. 
6.​ Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 
Änderungsantrag: 

1.​ Der Verein trägt den Namen “Junge Europäer – Junge Europäische 
Föderalist:innen Nordrhein-Westfalen e.V.“ und kann mit „JEF NRW“ abgekürzt 
werden. 

2.​ Die JEF NRW ist der Jugendverband der „Europa‐Union Nordrhein‐Westfalen 
e.V.“ (Europa‐Union NRW). Das Verhältnis der JEF NRW zur Europa‐Union NRW 
wird durch ein gesondertes Abkommen geregelt. 

3.​ Die JEF NRW ist der nordrhein‐westfälische Landesverband desr „Jungen 
Europäischen Föderalist:innen Deutschland e.V.“ (JEF Deutschland) und direktes 
Mitglied der „Jeunes Européens Fédéralistes aisbl” (JEF Europe). 

4.​ Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen. 
5.​ Sitz des Vereins ist Dortmund. 
6.​ Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

Zusätzlich: Entsprechende redaktionelle Anpassung der §§ 7, 17, 21, 32 dieser Satzung 
sowie weiterer nachgeordneter Dokumente der JEF NRW (insbes. Finanzstatut, 
Beitragsordnung) 

 

Begründung:  

Zu (1)​
Mit der vorgeschlagenen Änderung soll der offiziell im Vereinsregister eingetragene Name 
an die Bezeichnung angepasst werden, die die JEF NRW bereits seit mehreren Jahren in 
ihrer internen und externen Kommunikation verwendet. Ziel ist es insbesondere, eine 
einheitliche und eindeutige Namensführung sicherzustellen und mögliche Missverständnisse 
zu vermeiden, etwa im Austausch mit Behörden oder Kooperationspartnern. 

Die JEF NRW verwendet in ihrer Außendarstellung seit mehreren Jahren konsequent die 
gegenderte Fassung „Föderalist:innen“. Diese Fassung hat sich in der Praxis etabliert und 
ist sowohl innerhalb des Verbands als auch gegenüber Dritten bekannt und akzeptiert. 



Vergleichbare Regelungen bestehen auch auf Bundesebene: Die Jungen Europäischen 
Föderalist:innen Deutschland e.V. nutzen ebenfalls seit mehreren Jahren die gegenderte 
Namensform. Die Anpassung dient daher auch der Wahrung der Einheitlichkeit innerhalb der 
Verbandsstruktur. 

Der Zusatz „Junge Europäer“ geht auf einen organisatorischen Zusammenschluss zweier 
Verbände vor mehreren Jahrzehnten zurück. In der heutigen Verbandsarbeit spielt dieser 
Bestandteil jedoch keine Rolle mehr; er wird weder in der internen noch in der externen 
Kommunikation verwendet und wird häufig als erklärungsbedürftig oder missverständlich 
wahrgenommen. Die JEF NRW versteht sich als Teil der europaweiten JEF-Bewegung mit 
ihrer über 75-jährigen Geschichte. Eine vergleichbare inhaltliche oder organisatorische 
Verbindung zu dem früheren Verband „Junge Europäer“ besteht heute nicht mehr. Die 
Streichung trägt daher zu einer klareren und zeitgemäßen Außendarstellung des Verbands 
bei. 

Zu (3)​
Die Bezeichnungen der übergeordneten Verbände werden redaktionell aktualisiert und an 
ihre aktuell verwendeten offiziellen Namen angepasst.  

 


